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Bauführer:
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Nasstal 18120 - Herstellung eines Hausstromanschlusses - Vor-
nahme von Grabungsarbeiten im Straßenbereich

Herr lng. Florian Neurauter - 066416141405
Herr Günther Thurnes - 066416141464
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VEROR DNUNG

Die Stadtgemeinde Schwaz ordnet gemäß $ 43 Abs. 1a Straßenverkehrsordnung 1960 wegen
der Durchführung von Grabungsarbeiten im Nasstal durch die Firma Hitthaller + Trixl, Bahnhof-
Umgebung 2a,6170 Zirl, für die notwendige Baudauer, längstens jedoch auf die Dauer von zwei
Wochen, gerechnet ab 27.06.2023, folgende verkehrsregelnde Maßnahmen an:

Für die geplanten Baumaßnahmen ist es erforderlich, die Wegeverbindung Nasstal tem-
porär zu sperren. Es ist beabsichtigt, vom Schaltkasten vor Haus Nr. 24 eine Stromleitung
bis zum Neubau Haus Nr. 18 zu verlegen. ln diesem Zuge werden auch die beiden vor-
handenen Straßenabläufe an die Einfriedungsmauer versetzt.

Von den Stadtwerken Schwaz bzw. der Stadtgemeinde S'chwazwird der ausführenden
Unternehmung auf Dauer der Bauarbeiten ein Behelf für Beschilderungen überlassen. An
diesen ist im oberen Teil ein allgemeiner Hinweis für die beabsichtigten Bauarbeiten an-
zubringen. lm unteren Bereich ist von der ausführenden Firma über aktuelle Entwicklun-
gen bei der Bauausführung, nämlich beabsichtigte Anderungen von verkehrsregelnden
Maßnahmen (Sperrungen, Umleitungen, etc.) zumindest 48 Stunden vor der geplanten
verkehrlichen Maßnahme zu informieren. Diese Steher sind mehrmalig im Bereich der
Baustelle aufzustellen. Die Beschilderung mit den allgemeinen Hinweisen hat jederzeit
vor Ort aufgestellt zu sein. Der verantwortliche Bauleiter bzw. Polier ist dafür verantwort-
lich, dass die lnformationen rechtzeitig und auf den Ablauf der Bauausführung abgestimmt
erfolgen.

Die Grabungsarbeiten, welche max. zweiArbeitstage andauern, haben derartig durchge-
führt zu werden, dass Löscheinsätze zum Haus Nasstal 24 nicht behindert werden bzw.
dass während der Grabungsarbeiten permanent Personal auf der Baustelle ist.

lm Kreuzungsbereich Nasstal/Nasstal bei der Abzweigung in Richtung Stöcklhof ist das
Verkehrszeichen ,,Fahrverbot" gem. S 52Ztff .1 SIVO 1960 mit dem Zusatz,,Zufahrtbis
zu Baustelle gestattet" gem. S 54 SIVO 1960 sowie das Verkehrszeichen,,Sackgasse"
gem S 53 Zift. 1 1 StVO 1960 aufzustellen.
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5. Das Passieren des Baustellenbereiches ist für Fußgänger jederzeit zu ermöglichen
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Da die Arbeiten im Straßenbereich zwar vorhersehbar und auch entsprechend geplant werden
können, die für die Arbeitsdurchführung erforderlichen Verkehrsregelungen jedoch örtlich
und/zeitlich nicht genau vorherbestimmbar sind, haben die Organe des Bauführers nach Maß-
gabe der Arbeitsdurchführung den örtlichen und zeitlichen Umfang der von der Behörde verord-
neten Verkehrsmaßnahmen durch die Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden Stra-
ßenverkehrszeichen mit der Wirkung zu bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche Umfang von
der Behörde bestimmt worden wäre. Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sicht-
barmachung) ist von den Organen des Bauführers in einem Aktenvermerk ($ 16 AVG 1950) fest-
zuhalten.

Die Kundmachung dieser Verordnung hat durch die Aufstellung der angeführten Straßenver-
kehrszeichen und die sonst erfor:derlichen Maßnahmen (Abschrankung der Baustelle usw.) zu
erfolgen. Diese Verordnung tritt mit der Aufstellung der Straßenverkehrszeichen in Kraft und mit
deren Entfernung wieder außer Kraft. Die Straßenverkehrszeichen müssen den Bestimmungen
der Straßenverkehrszeichenverordnung in der derzeit geltenden Fassung entsprechen. Die Best-
immungen der $$ 48 bis 54 der SIVO 1960 müssen bei der Aufstellung der Straßenverkehrszei-
chen genau beachtet werden.

Die Aufstellung der Straßenverkehrszeichen hat im Bereich von Bundes- oder Landesstraßen
vom BaufÜhrer im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Straßenmeisterei und
bei Gemeindestraßen einvernehmlich mit dem Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde zu erfol-
gen. Die Kosten für die Einrichtungen zur Regelung und Sicherungdes Värkehrs im gegenständ-
lichen Baustellenbereich sind gem. $ 32 Abs. 6 StVO 1960 vom Bauführer zu tragen.

Die eisterin

(vi c.)

Erqeht an:
Fa. Hitthaller + Trixl, Bahnhof-Umgebung 2a,6170 Znl
Polizeiinspektion Schwaz
Stadtpolizei Schwaz
Bezi rkshauptmannschaft Schwaz


